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Rechtsmeldung | Oman | Steuerrecht

Einführung einer Mehrwertsteuer in Oman

Die omanische Regierung hat am 18. Oktober 2020 das Mehrwertsteuergesetz im Amtsblatt des Landes veröf

fentlicht.

29.10.2020

Von Jakob Kemmer | Bonn

Oman ist nach Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, das vierte Land des Golfkooperati

onsrates, das die gemeinsame Verpflichtung zur Einführung einer Mehrwertsteuer  umgesetzt hat. Das Gesetz tritt 

180 Tage nach dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt, das heißt am 16. April 2021, in Kraft.

Nach dem Gesetz gelten als steuerpflichtige Transaktion:

die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen durch eine steuerpflichtige Person im Sultanat Oman;

von einem steuerpflichtigen omanischen Kunden erhaltene Waren oder Dienstleistungen, die von einem 

Nichtansässigen geliefert werden, der nicht im Sultanat Oman steuerpflichtig ist (d.h. Fälle, in denen das 

sogenannte Reverse-Charge-Verfahren Anwendung findet);

Einfuhr von Waren, im Rahmen der sogenannten Einfuhrumsatzsteuer.

Folgende Lieferungen sind von der Mehrwertsteuer befreit:

finanzielle Dienstleistungen;

Bereitstellung von Gesundheitsversorgung und damit verbundenen Gütern und Dienstleistungen;

Bereitstellung von Bildung und zugehörigen Gütern und Dienstleistungen;

Wiederverkauf von Wohnimmobilien;

Vermietung von Immobilien für Wohnzwecke.

Unternehmen, die die Pflicht zur Registrierung für die Mehrwertsteuer nicht beachten, droht eine Strafe, die von Geld

strafe zwischen 5.000 omanischen Rial (ca. 11.000 Euro) und 20.000 omanischen Rial (ca. 44.000 Euro) bis hin zu drei 

Jahren Freiheitsstrafe reicht.

Zum Thema:

Informationen der omanischen Steuerbehörde zur Mehrwertsteuer 

 

 

 

 

https://www.mof.gov.ae/en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
https://www.mof.gov.ae/en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
https://www.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax
https://www.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax
https://www.gtai.de/gtai-de
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